
Umzugskostenerstattung – Ihr 
Wegweiser zur steuerfreien 
Erstattung
Beruflich veranlasste Umzugskosten stellen eine erhebliche finanzielle Belastung dar. 
Doch es gibt gute Nachrichten: Der Gesetzgeber ermöglicht sowohl die steuerfreie 
Erstattung durch den Arbeitgeber als auch den Werbungskostenabzug. Dieser Leitfaden 
zeigt Ihnen präzise, welche Kosten erstattungsfähig sind und wie Sie Ihre Ansprüche 
optimal geltend machen.



KAPITEL 1

Grundlagen der Umzugskostenerstattung
Die rechtliche Grundlage für die Umzugskostenerstattung bildet das Bundesumzugskostengesetz (BUKG). Es definiert, welche Kosten unter welchen 
Voraussetzungen erstattet werden können. Für Arbeitnehmer bedeutet dies: Wenn der Umzug beruflich veranlasst ist, können erhebliche Steuervorteile 
genutzt werden.



Was bedeutet "beruflich veranlasst"?

Neue Arbeitsstelle
Aufnahme einer neuen Tätigkeit in einer 
anderen Stadt oder Region, die einen 
Wohnortwechsel erforderlich macht.

Versetzung
Arbeitgeberseitige Versetzung an einen 
anderen Unternehmensstandort mit 
wesentlicher Verkürzung des Arbeitsweges.

Arbeitszeitverkürzung
Erhebliche Reduzierung der täglichen 
Pendelzeit durch einen Wohnortwechsel 
näher zum Arbeitsplatz.

Die berufliche Veranlassung ist die zentrale Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung. Eine bloße private Verbesserung der Wohnsituation reicht 
nicht aus. Die Finanzverwaltung prüft, ob der Umzug überwiegend im Interesse der Berufstätigkeit erfolgt.



Aktuelle Pauschalen ab 1. März 2024

964€
Alleinstehende

Pauschbetrag für umziehende 
Einzelpersonen ohne weitere 

Haushaltsangehörige

643€
Verheiratete/Partner

Zusätzlicher Betrag für Ehepartner 
oder eingetragene Lebenspartner

643€
Pro Kind/Angehöriger

Weiterer Zuschlag für jedes weitere 
Kind oder Haushaltsangehörige

193€
Ohne eigene Wohnung

Reduzierter Betrag für Umziehende, 
die vorher oder nachher keine 

eigene Wohnung hatten

Diese Pauschalen decken sonstige Umzugsauslagen ab, für die kein Einzelnachweis erforderlich ist. Sie werden regelmäßig angepasst und gelten 
bundesweit einheitlich.



Beispielrechnung: Familie mit zwei Kindern

Ausgangssituation: Eine vierköpfige Familie (Ehepaar mit zwei Kindern) zieht 
berufsbedingt von München nach Hamburg. Der Umzug erfolgt am 15. März 2024.

Pauschale Umzugskosten:

Grundpauschale Hauptumziehender: 964 €

Ehepartner: + 643 €

Erstes Kind: + 643 €
Zweites Kind: + 643 €

Gesamtsumme: 2.893 €

Praxistipp

Zusätzlich zu den Pauschalen können 
nachgewiesene Kosten wie Maklergebühren, 
Transportkosten und doppelte Mietzahlungen 
geltend gemacht werden. Die Pauschale ist nur 
ein Teil der möglichen Erstattung!



KAPITEL 2

Erstattungsfähige Kosten im Detail
Neben den Pauschbeträgen können zahlreiche weitere Kosten mit entsprechenden Nachweisen steuerlich geltend gemacht oder vom Arbeitgeber 
steuerfrei erstattet werden. Die Kenntnis aller erstattungsfähigen Positionen ist entscheidend, um keine finanziellen Vorteile zu verschenken.



Transportkosten – Die größte Position

Umzugsspedition
Kosten für professionelle 
Umzugsunternehmen sind vollständig 
erstattungsfähig. Dazu gehören 
Demontage, Transport, Montage und 
Versicherung des Umzugsguts.

Verpackungsmaterial
Kartons, Klebeband, Luftpolsterfolie, 
Möbeldecken und weiteres 
Verpackungsmaterial können mit 
Belegen abgerechnet werden.

Transportversicherung
Versicherungsprämien für den Umzugstransport zum Schutz des Hausrats während 
des Umzugs sind erstattungsfähig.

Bewahren Sie alle Rechnungen und Quittungen sorgfältig auf. Bei Eigenleistung mit 
Mietwagen können Mietkosten und Benzinkosten nachgewiesen werden.



Reisekosten rund um den Umzug
01

Wohnungsbesichtigungen
Fahrtkosten zur Besichtigung potenzieller 
Wohnungen am neuen Wohnort, einschließlich 
Übernachtungskosten bei mehrtägigen 
Aufenthalten.

02

Umzugstag
Fahrtkosten am eigentlichen Umzugstag für die 
umziehende Person und begleitende 
Familienangehörige.

03

Verpflegungsmehraufwand
Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand 
können für die Umzugstage angesetzt werden, 
analog zu Dienstreisen.

Dokumentieren Sie alle Fahrten mit Datum, Zweck und Kilometerzahl. Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sammeln Sie alle Tickets und Fahrscheine.



Maklergebühren für die neue Wohnung

Vollständig erstattungsfähig
Maklergebühren für die Vermittlung der neuen Wohnung am 
Beschäftigungsort sind in voller Höhe erstattungsfähig. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Provision vom Mieter oder Vermieter getragen 
wird.

Wichtige Voraussetzungen:

Die Wohnung muss am neuen Beschäftigungsort liegen

Ein ordnungsgemäßer Maklervertrag muss vorliegen

Die Rechnung muss auf den umziehenden Arbeitnehmer ausgestellt 
sein

Nicht erstattungsfähig sind dagegen Maklergebühren für die Vermietung 
oder den Verkauf der alten Wohnung.



Mietentschädigung bei doppelter 
Haushaltsführung
Wenn sich die Übernahme der neuen Wohnung und die Kündigung der alten Wohnung 
zeitlich überschneiden, entsteht eine Phase doppelter Mietzahlungen. Diese finanzielle 
Doppelbelastung wird vom Gesetzgeber als erstattungsfähige Umzugskostenposition 
anerkannt.

1 Monate 1-3
Volle Erstattung der doppelten Miete bei nachweisbarer Notwendigkeit

2 Monate 4-6
Erstattung möglich, aber mit verstärkter Begründungspflicht

3 Ab Monat 7
Keine Erstattung mehr möglich – gesetzliche Höchstgrenze erreicht

Die Erstattung ist auf maximal sechs Monate begrenzt. Dokumentieren Sie die 
Kündigungsfristen der alten Wohnung und den frühestmöglichen Einzugstermin der 
neuen Wohnung.



Sonstige erstattungsfähige Kosten

Ummeldungen
Kosten für behördliche Ummeldungen beim 
Einwohnermeldeamt, Ummeldung von 
Fahrzeugen und Änderung von 
Ausweisdokumenten.

Nachhilfeunterricht
Nachweislich notwendiger Nachhilfeunterricht 
für schulpflichtige Kinder zur Bewältigung des 
Schulwechsels – bis zu einer Höchstgrenze.

Renovierungskosten
Notwendige Renovierungen in der neuen 
Wohnung können unter Umständen anteilig 
geltend gemacht werden, wenn sie unmittelbar 
umzugsbedingt sind.
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Abwicklung über den Arbeitgeber
Die steuerfreie Erstattung durch den Arbeitgeber ist der direkteste Weg zur 
Kostendeckung. Arbeitgeber können alle nach dem Bundesumzugskostengesetz 
erstattungsfähigen Kosten steuerfrei und sozialversicherungsfrei an ihre Mitarbeiter 
auszahlen – ein Vorteil für beide Seiten.



So funktioniert die Arbeitgebererstattung

Ankündigung
Informieren Sie Ihren Arbeitgeber frühzeitig über den geplanten 
berufsbedingt Umzug und klären Sie die Erstattungsmodalitäten.

Dokumentation
Sammeln Sie alle Belege, Rechnungen und Nachweise über die 
entstandenen Umzugskosten systematisch.

Antragstellung
Reichen Sie einen vollständigen Erstattungsantrag mit allen 
erforderlichen Unterlagen bei der Personalabteilung ein.

Auszahlung
Nach Prüfung erfolgt die steuer- und sozialversicherungsfreie 
Auszahlung der anerkannten Kosten.



Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Vorteile für Arbeitnehmer
Keine Steuer- und Sozialversicherungsbelastung auf die Erstattung

Direkte finanzielle Entlastung ohne Vorfinanzierung
Schnellere Abwicklung als über die Steuererklärung

Volle Erstattung ohne Progressionsvorbehalt

Höhere Nettovergütung bei der Auszahlung

Vorteile für Arbeitgeber
Attraktives Mitarbeiterbinding-Instrument

Keine Lohnnebenkosten auf die Erstattung
Geringerer Verwaltungsaufwand als Gehaltserhöhungen

Steuerliche Absetzbarkeit als Betriebsausgabe

Erhöhte Motivation zur Annahme von Versetzungen

Die Umzugskostenerstattung ist somit ein Win-Win-Instrument der modernen Personalpolitik.



Erforderliche Nachweise und 
Dokumentation

Originalbelege
Alle Rechnungen und Quittungen 
müssen im Original oder als 
beglaubigte Kopie vorgelegt werden. 
Achten Sie auf Vollständigkeit der 
Angaben: Rechnungssteller, Datum, 
Leistungsbeschreibung, Betrag.

Nachweise der beruflichen 
Veranlassung
Arbeitsvertrag der neuen Stelle, 
Versetzungsbescheid oder andere 
Dokumente, die den beruflichen 
Anlass des Umzugs belegen. Bei 
Arbeitszeitverkürzung: Nachweis der 
Entfernungsreduzierung.

Fahrtenbuch oder 
Kilometernachweis
Bei Nutzung des privaten PKW für 
Besichtigungen und Umzug: 
detailliertes Fahrtenbuch mit Datum, 
Strecke, Zweck und Kilometerstand.
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Werbungskostenabzug in der Steuererklärung
Wenn der Arbeitgeber die Umzugskosten nicht oder nur teilweise erstattet, können die Kosten als Werbungskosten in der Einkommensteuererklärung 
geltend gemacht werden. Dies führt zu einer Steuerersparnis entsprechend Ihrem persönlichen Steuersatz.



Eintragung in der Steuererklärung

Anlage N – Zeile 46 bis 48
Umzugskosten werden in der Anlage N der Einkommensteuererklärung eingetragen. Die 
Zeilen 46 bis 48 sind speziell für Umzugskosten vorgesehen.

Erforderliche Angaben:

Datum des Umzugs (wichtig für zutreffende Pauschbeträge)1.

Grund des Umzugs (berufliche Veranlassung)2.

Summe der nachgewiesenen Kosten3.

Pauschbeträge gemäß aktueller BUKG-Sätze4.
Gesamtsumme der Werbungskosten5.

Fügen Sie eine detaillierte Aufstellung aller Kosten sowie Kopien der Belege bei.



Steuerersparnis – Ein Rechenbeispiel

45%

Grenzsteuersatz
Persönlicher Steuersatz bei einem zu 

versteuernden Einkommen von 60.000 € 
(Beispiel)

8.500€

Umzugskosten gesamt
Pauschale plus nachgewiesene Kosten für 

Transport, Makler und doppelte Miete

3.825€

Steuerersparnis
Tatsächliche Steuerrückerstattung durch 

Werbungskostenabzug (45% von 8.500 €)

Je höher Ihr persönlicher Steuersatz, desto größer die Steuerersparnis. Bei Spitzenverdienern kann die Ersparnis bis zu 45% der Umzugskosten betragen.



Verjährungsfristen beachten
Umzugskosten können auch rückwirkend noch geltend gemacht werden, solange die 
Steuererklärung für das entsprechende Jahr noch geändert werden kann.

Innerhalb der Abgabefrist
Reguläre Einreichung der Steuererklärung für das Umzugsjahr (bis 31. Juli des 
Folgejahres, mit Steuerberater bis Ende Februar übernächstes Jahr)

Nachträgliche Änderung
Änderungsanträge sind möglich, solange der Steuerbescheid noch nicht 
bestandskräftig ist (Einspruchsfrist: 1 Monat)

Rückwirkende Korrektur
Fehlerhafte oder unvollständige Angaben können innerhalb von vier Jahren ab 
Bekanntgabe des Steuerbescheids korrigiert werden

Bewahren Sie alle Umzugsbelege mindestens vier Jahre auf, um rückwirkende 
Korrekturen vornehmen zu können.
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Butler Umzüge GmbH – Ihr 
Partner für den beruflichen Umzug
Butler Umzüge GmbH ist Ihr erfahrener Partner für beruflich veranlasste Umzüge in ganz 
Deutschland und Europa. Mit jahrelanger Erfahrung unterstützen wir Sie dabei, Ihren 
Umzug reibungslos und kostenoptimiert zu gestalten – mit allen erforderlichen 
Nachweisen für die Erstattung.



Unsere Leistungen für Ihren beruflichen Umzug

Komplettservice Deutschland & Europa
Professionelle Umzugsabwicklung von der Planung bis zur 
Endmontage am Zielort. Inklusive Transport, Ver- und 
Entpackservice sowie Möbelmontage – alles aus einer Hand.

Steueroptimierte Rechnungsstellung
Wir erstellen detaillierte Rechnungen mit allen erforderlichen 
Angaben für Arbeitgeber und Finanzamt. Separate Ausweisung 
einzelner Leistungspositionen für optimale Nachweisbarkeit.

Flexible Terminplanung
Umzüge auch an Wochenenden und Feiertagen möglich. 
Abstimmung auf Ihre beruflichen Anforderungen und 
Freistellungszeiten.

Vollständige Versicherung
Umfassender Versicherungsschutz für Ihr Umzugsgut während des 
gesamten Transports. Separate Versicherungsbescheinigung für 
Ihre Erstattungsunterlagen.



Kontaktieren Sie uns

Butler Umzüge GmbH
Adresse:
Alt-Friedrichsfelde 90
10315 Berlin

Telefon:
030 845 188 55

E-Mail:
Info@Butler-Umzuege.de

Website:
www.Butler-Umzuege.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 08:00 - 22:00 Uhr

Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an! Wir beraten Sie gerne 
zu allen Fragen rund um Ihren beruflichen Umzug und die optimale 
Kostenabrechnung.

mailto:Info@Butler-Umzuege.de
https://www.butler-umzuege.de/


Warum Butler Umzüge für berufliche Umzüge?

Langjährige Erfahrung
Spezialisierung auf beruflich veranlasste 
Umzüge mit Kenntnis aller steuerrechtlichen 
Anforderungen

Deutschlandweites Netzwerk
Zuverlässige Durchführung von Umzügen in 
alle deutschen Städte und europäische 
Metropolen

Transparente Preisgestaltung
Detaillierte Kostenvoranschläge ohne 
versteckte Gebühren – optimiert für Ihre 
Erstattung
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Umzugskostenübernahme durch 
das Jobcenter
Für Bezieher von Bürgergeld (ehemals Arbeitslosengeld II) gelten besondere Regelungen 
bei der Umzugskostenübernahme. Das Jobcenter kann unter bestimmten 
Voraussetzungen die Kosten übernehmen – jedoch nur mit vorheriger Genehmigung.



Grundvoraussetzungen für die Kostenübernahme
01

Notwendigkeit nachweisen
Der Umzug muss aus triftigen Gründen notwendig sein. Bloße Wünsche 
nach Veränderung werden nicht anerkannt.

02

Vorab Genehmigung einholen
Die schriftliche Zusicherung des Jobcenters muss VOR Unterzeichnung des 
neuen Mietvertrags vorliegen.

03

Angemessenheit prüfen lassen
Die neue Wohnung muss hinsichtlich Größe und Miethöhe den örtlichen 
Richtlinien entsprechen.

04

Kostenvoranschläge einreichen
Mindestens drei Kostenvoranschläge für den Umzug müssen dem Antrag 
beigefügt werden.



Anerkannte Gründe für einen notwendigen Umzug

Arbeitsaufnahme
Umzug in eine andere Stadt zur Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder Ausbildung.

Unzumutbare Wohnverhältnisse
Schimmelbefall, gesundheitsgefährdende Zustände, erhebliche Mängel 
oder drohende Obdachlosigkeit.

Trennung oder Scheidung
Notwendigkeit eines Auszugs aus der gemeinsamen Wohnung bei 
Beendigung der Lebensgemeinschaft.

Gesundheitliche Gründe
Medizinisch attestierte Notwendigkeit eines Umzugs, beispielsweise 
bei Barrierefreiheit oder Allergien.

Behördliche Aufforderung
Umzug aufgrund von Kündigung durch den Vermieter oder 
behördlicher Anordnung (z.B. Sanierung).

Kostensenkung
Umzug in eine günstigere Wohnung zur dauerhaften Reduzierung der 
Unterkunftskosten – muss wirtschaftlich sein.



Der Antragsprozess beim Jobcenter

Beratungsgespräch
Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Sachbearbeiter und schildern Sie die 
Umzugsgründe.

Formloser Antrag
Stellen Sie einen schriftlichen Antrag mit ausführlicher Begründung und 
allen erforderlichen Nachweisen.

Prüfung durch Jobcenter
Das Jobcenter prüft Notwendigkeit und Angemessenheit der neuen 
Wohnung.

Schriftliche Zusage
Bei positiver Prüfung erhalten Sie eine schriftliche Kostenzusage – 
erst dann dürfen Sie unterschreiben!

Wichtiger Hinweis

Unterschreiben Sie niemals einen Mietvertrag vor Erhalt der schriftlichen 
Zusage! Ohne vorherige Genehmigung müssen Sie alle Umzugskosten selbst 
tragen.



Übernommene Kostenarten beim Jobcenter

Regelmäßig übernommen
Mietwagen oder Transporter (günstigster Anbieter)

Benzinkosten für den Umzugstransport

Umzugskartons und Verpackungsmaterial
Verpflegung für Umzugshelfer (meist pauschal bis 30 €)

Ummeldungsgebühren

Auf Antrag als Darlehen
Mietkaution für die neue Wohnung

Genossenschaftsanteile bei Wohnungsbaugenossenschaften

Nur in Ausnahmefällen
Beauftragung eines Umzugsunternehmens (bei gesundheitlichen 
Einschränkungen, hohem Alter, Alleinerziehende mit mehreren 
Kindern)
Renovierungskosten der alten Wohnung (nur bei vertraglich 
vereinbarter Pflicht)
Möbelanschaffungen

Nicht übernommen
Maklergebühren
Einrichtungsgegenstände

Umzugskosten ohne Genehmigung



Eigenleistung vs. Umzugsunternehmen
Das Jobcenter erwartet grundsätzlich, dass Bürgergeld-Empfänger den Umzug in 
Eigenregie durchführen. Dies bedeutet: Mietwagen, Unterstützung durch Freunde und 
Familie, eigenes Packen und Tragen.

Regelfall: Eigenleistung
Kostenübernahme für Mietwagen, Benzin, Material und Helferpauschale. Erwartung 
der aktiven Mithilfe des Leistungsbeziehers.

Ausnahme: Umzugsfirma
Nur mit ärztlichem Attest bei gesundheitlichen Einschränkungen oder bei 
Alleinerziehenden mit mehreren Kleinkindern.

Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst umziehen können, lassen Sie sich 
von Ihrem Arzt ein ausführliches Attest ausstellen, das die Unmöglichkeit der 
Eigenleistung bescheinigt.



Mietkaution als Darlehen

100%

Rückzahlungspflicht
Die Kaution wird als zinsloses Darlehen gewährt und muss vollständig 
zurückgezahlt werden

10%

Monatliche Tilgungsrate
Übliche Ratenhöhe von etwa 10% des monatlichen Regelsatzes bis zur 
vollständigen Tilgung

Die Kautionsübernahme erfolgt als Darlehen, nicht als Zuschuss. Das Jobcenter zahlt die Kaution direkt an den Vermieter. Die Rückzahlung erfolgt durch 
monatliche Abzüge vom Bürgergeld.

Wichtig: Wenn Sie die alte Wohnung ordnungsgemäß übergeben haben und die Kaution zurückerhalten, müssen Sie diese an das Jobcenter 
zurückzahlen, auch wenn Sie bereits Raten gezahlt haben.



Angemessenheitsgrenzen der neuen Wohnung
Das Jobcenter übernimmt nur Kosten für eine angemessene Wohnung. Die Angemessenheit richtet sich nach der Anzahl der Haushaltsmitglieder und den 
örtlichen Wohnungsmarktbedingungen.

0

500

1,000

1,500

1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen
Wohnfläche (m²) Miete Berlin (€) Miete München (€)

Diese Werte sind Richtwerte und können je nach Stadt und Region variieren. Informieren Sie sich beim Jobcenter über die aktuellen 
Angemessenheitsgrenzen an Ihrem Wohnort.



Checkliste für Ihren Jobcenter-Umzugsantrag
Ausführliche schriftliche Begründung des Umzugsgrundes

Nachweise für die Notwendigkeit (Kündigungsschreiben, ärztliche Atteste, Arbeitsvertrag)

Exposé oder Beschreibung der neuen Wohnung

Nachweis der Angemessenheit (Wohnfläche und Miethöhe)

Mindestens drei Kostenvoranschläge von Umzugsunternehmen oder Mietwagenfirmen

Kündigungsbestätigung der alten Wohnung (falls bereits vorhanden)

Bei Gesundheitsgründen: Ärztliches Attest mit Begründung der Notwendigkeit

Bei Arbeitsaufnahme: Arbeitsvertrag oder Zusage des Arbeitgebers

Reichen Sie den vollständigen Antrag mindestens 4-6 Wochen vor dem geplanten Umzugstermin ein, um ausreichend Zeit für die Bearbeitung zu haben.



Häufige Ablehnungsgründe vermeiden

Fehlende Vorabgenehmigung
Der häufigste Fehler: Mietvertrag bereits unterschrieben, bevor die 
Genehmigung vorliegt. Das Jobcenter lehnt dann die 
Kostenübernahme ab.

Unangemessene Wohnung
Die neue Wohnung ist zu groß oder zu teuer im Verhältnis zu den 
örtlichen Richtlinien. Prüfen Sie die Angemessenheit vorab.

Unzureichende Begründung
Die Notwendigkeit des Umzugs ist nicht ausreichend dargelegt oder 
nicht nachvollziehbar begründet.

Fehlende Nachweise
Wichtige Dokumente wie Kündigungen, Atteste oder 
Kostenvoranschläge fehlen im Antrag.

Rechtsbehelf einlegen

Bei Ablehnung Ihres Antrags können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Lassen Sie sich dabei von einer Beratungsstelle oder 
einem Anwalt für Sozialrecht unterstützen.
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Mietrechtliche Besonderheiten
In bestimmten mietrechtlichen Konstellationen entstehen zusätzliche Ansprüche auf 
Umzugskostenerstattung – insbesondere bei vorgetäuschtem Eigenbedarf oder 
unrechtmäßiger Kündigung durch den Vermieter.



Schadensersatz bei vorgetäuschtem Eigenbedarf

Ihre Rechte als Mieter
Kündigt Ihr Vermieter wegen Eigenbedarfs, Sie ziehen aus, und später 
stellt sich heraus, dass der Eigenbedarf nur vorgetäuscht war, haben Sie 
Anspruch auf Schadensersatz.

Umzugskosten als Schadensposition:

Alle tatsächlich angefallenen Umzugskosten

Maklergebühren für die Ersatzwohnung

Renovierungskosten der alten Wohnung

Mietdifferenz zur teureren Ersatzwohnung (zeitlich begrenzt)
Anwalts- und Gerichtskosten

Beweislast

Sie müssen nachweisen, dass der Vermieter den Eigenbedarf 
vorgetäuscht hat. Indizien: Die Wohnung wird nicht wie 
angekündigt genutzt, sondern weitervermietet oder verkauft.

Dokumentieren Sie alle Umzugskosten sorgfältig und bewahren Sie sämtliche Belege auf. Bei Verdacht auf vorgetäuschten Eigenbedarf sollten Sie 
umgehend einen Fachanwalt für Mietrecht konsultieren.



Weitere mietrechtliche Erstattungsansprüche

Unrechtmäßige Kündigung
Wurde Ihnen unrechtmäßig gekündigt und 
mussten Sie ausziehen, bevor ein Gericht die 
Unwirksamkeit festgestellt hat, können 
Umzugskosten als Schadensersatz geltend 
gemacht werden.

Erhebliche Wohnungsmängel
Bei schwerwiegenden, nicht behebbaren 
Mängeln (Schimmel, Lärmbelästigung), die 
einen Auszug erzwingen, kann der Vermieter 
zum Ersatz der Umzugskosten verpflichtet 
sein.

Vertraglich vereinbart
Manche Mietverträge enthalten Klauseln zur 
Kostenübernahme bei bestimmten 
Umzugsanlässen. Prüfen Sie Ihren Vertrag 
sorgfältig.
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Tipps zur Kostenoptimierung
Mit der richtigen Planung können Sie Ihre Umzugskosten erheblich reduzieren und 
gleichzeitig die Erstattungsfähigkeit maximieren. Diese praktischen Tipps helfen Ihnen, 
finanziell optimal durch den Umzug zu kommen.



Strategien zur Kostensenkung
Angebote 
vergleichen
Holen Sie 
mindestens drei 
Kostenvoranschläge 
von 
Umzugsunternehme
n ein. 
Preisunterschiede 
von 30-50% 
zwischen Anbietern 
sind keine 
Seltenheit.

Günstige 
Umzugstermine 
wählen
Umzüge unter der 
Woche und 
außerhalb der 
Hauptsaison (März-
Oktober) sind 
deutlich günstiger. 
Meiden Sie 
Monatsenden und 
Wochenenden.

Entrümpeln vor 
dem Umzug
Je weniger Sie 
transportieren 
müssen, desto 
günstiger wird der 
Umzug. Verkaufen 
oder spenden Sie 
nicht benötigte 
Gegenstände.

Eigenleistung 
einbringen
Packen Sie selbst 
und bauen Sie Möbel 
ab. Viele 
Umzugsfirmen 
bieten günstigere 
Tarife, wenn Sie 
Vorarbeiten 
übernehmen.



Dokumentation für maximale Erstattung

1
Systematische Belegsammlung
Legen Sie einen Ordner für alle umzugsbezogenen Dokumente an. Digitalisieren Sie wichtige Belege zusätzlich.

2
Detaillierte Kostenaufstellung
Erstellen Sie eine Excel-Tabelle mit allen Einzelposten, Beträgen und Zahlungsnachweisen.

3
Fahrtenbuch führen
Dokumentieren Sie alle Fahrten mit Datum, Route, Kilometer und Zweck – auch Besichtigungsfahrten.

4
Fotodokumentation
Fotografieren Sie die alte und neue Wohnung vor/nach dem Umzug als zusätzlichen Nachweis.

5
Zeitnahe Einreichung
Reichen Sie Erstattungsanträge zeitnah ein, solange alle Informationen noch präsent sind.



Zusammenfassung – Ihre nächsten Schritte
Die Umzugskostenerstattung bietet erhebliche finanzielle Entlastung bei beruflich veranlassten Umzügen. Mit der richtigen Vorbereitung und 
Dokumentation können Sie Ihre Ansprüche vollständig geltend machen.

1 Berufliche Veranlassung prüfen
Klären Sie, ob Ihr Umzug die Voraussetzungen für eine steuerliche Anerkennung erfüllt.

2 Mit Arbeitgeber sprechen
Informieren Sie Ihren Arbeitgeber frühzeitig über den geplanten Umzug und klären Sie die Erstattungsmodalitäten.

3 Angebote einholen
Vergleichen Sie Umzugsunternehmen und wählen Sie ein Angebot mit detaillierter, erstattungsfähiger Rechnungsstellung.

4 Alle Belege sammeln
Dokumentieren Sie jeden Cent und bewahren Sie alle Nachweise systematisch auf.

5 Rechtzeitig abrechnen
Stellen Sie Erstattungsanträge zeitnah beim Arbeitgeber oder in der Steuererklärung.

Jetzt Angebot anfordern Beratung vereinbaren

Butler Umzüge GmbH steht Ihnen als erfahrener Partner zur Seite – für einen reibungslosen Umzug mit optimaler Kostenabrechnung.

https://www.butler-umzuege.de/
mailto:Info@Butler-Umzuege.de

